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(3) Der Umweltgutachter zieht objektive Belege für die Wirksamkeit des
Systems heran; insbesondere berücksichtigt er, ob die Verfahren innerhalb der
Organisation in einem angemessenen Verhältnis zum Umfang und zur Kom-
plexität des Betriebs, der Art der damit verbundenen Umweltauswirkungen
sowie der Kompetenz der Beteiligten stehen.

Art. 27 Bedingungen für Begutachtungen und Validierungen in Dritt-
ländern. (1) Die in einem Mitgliedstaat akkreditierten oder zugelassenen Um-
weltgutachter dürfen nach Maßgabe der Vorschriften dieser Verordnung für
eine in einem Drittland ansässige Organisation Begutachtungen und Validie-
rungen vornehmen.

(2) Spätestens sechs Wochen vor der Aufnahme von Gutachter- oder Validie-
rungstätigkeiten in einem Drittland teilt der Umweltgutachter der Akkreditie-
rungsstelle oder der Zulassungsstelle des Mitgliedstaats, in dem die betreffende
Organisation die Registrierung zu beantragen beabsichtigt oder registriert ist,
die Einzelheiten seiner Akkreditierung oder Zulassung sowie Ort und Zeit-
punkt der Begutachtung oder Validierung mit.

(3) 1Die Gutachter- und Validierungstätigkeit unterliegt der Aufsicht durch
die Akkreditierungsstelle oder Zulassungsstelle des Mitgliedstaats, in dem der
Umweltgutachter akkreditiert oder zugelassen ist. 2Die Aufnahme der Tätigkeit
ist dieser Akkreditierungsstelle oder Zulassungsstelle innerhalb der in Absatz 2
genannten Frist zu melden.

Kapitel VI. Akkreditierungs- und Zulassungsstellen

Art. 28 Verfahren der Akkreditierung und Erteilung von Zulassungen.
(1) Die von den Mitgliedstaaten nach Artikel 4 der Verordnung (EG)

Nr. 765/2008 benannten Akkreditierungsstellen sind für die Akkreditierung
der Umweltgutachter und die Beaufsichtigung der von den Umweltgutachtern
gemäß der vorliegenden Verordnung durchgeführten Tätigkeiten zuständig.

(2) Die Mitgliedstaaten können eine Zulassungsstelle nach Artikel 5 Absatz 2
der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 benennen, die für die Erteilung von
Zulassungen für Umweltgutachter und deren Beaufsichtigung zuständig ist.

(3) Die Mitgliedstaaten können beschließen, natürlichen Personen keine
Akkreditierung oder Zulassung als Umweltgutachter zu erteilen.

(4) Die Akkreditierungs- und Zulassungsstellen beurteilen die fachliche
Qualifikation des Umweltgutachters anhand der für den Geltungsbereich der
beantragten Akkreditierung relevanten Kriterien gemäß den Artikeln 20, 21
und 22.

(5) 1Der Geltungsbereich der Akkreditierung oder der Zulassung von Um-
weltgutachtern wird gemäß der in der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 fest-
gelegten Systematik der Wirtschaftszweige bestimmt. 2Er wird durch die fach-
liche Qualifikation des Umweltgutachters begrenzt, wobei gegebenenfalls auch
dem Umfang und der Komplexität der zu prüfenden Tätigkeit Rechnung zu
tragen ist.

(6) [1] Die Akkreditierungs- und Zulassungsstellen legen geeignete Verfahren
für die Akkreditierung oder Zulassungsvergabe sowie die Ablehnung, die Aus-
setzung und den Entzug der Akkreditierung oder Zulassung von Umweltgut-
achtern und für die Aufsicht über Umweltgutachter fest.
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[2] Diese Verfahren umfassen Regeln, die es ermöglichen, Bemerkungen der
betroffenen Beteiligten einschließlich der zuständigen Stellen und Vertretungs-
gremien der Organisationen zu Antrag stellenden und akkreditierten oder
zugelassenen Umweltgutachtern zu berücksichtigen.

(7) Lehnt die Akkreditierungs- oder Zulassungsstelle die Akkreditierung
oder Zulassung ab, so teilt sie dem Umweltgutachter die Gründe für ihre
Entscheidung mit.

(8) Die Akkreditierungs- oder Zulassungsstellen erstellen, überarbeiten und
aktualisieren eine Liste der Umweltgutachter in ihrem Mitgliedstaat und des
Geltungsbereichs der Akkreditierung oder Zulassung und teilen monatlich auf
direktem Wege oder über die von den Mitgliedstaaten bestimmten nationalen
Behörden der Kommission und der zuständigen Stelle des Mitgliedstaats, in
dem sie ansässig sind, Änderungen dieser Liste mit.

(9) [1] Im Rahmen der Regeln und Verfahren für die Überwachung von
Tätigkeiten gemäß Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008
erstellen die Akkreditierungs- und Zulassungsstellen einen Kontrollbericht,
wenn sie nach Anhörung des betreffenden Umweltgutachters zu dem Schluss
gelangen, dass
a) die Tätigkeiten des Umweltgutachters nicht ausreichten, um zu gewähr-

leisten, dass die Organisation die Vorschriften dieser Verordnung einhält,
oder

b) der Umweltgutachter bei der Ausführung seiner Gutachter- und Validie-
rungstätigkeiten gegen eine oder mehrere Vorschriften dieser Verordnung
verstoßen hat.

[2] Dieser Bericht wird der zuständigen Stelle des Mitgliedstaats, in dem die
Organisation registriert ist oder die Registrierung beantragt, und gegebenen-
falls der Akkreditierungs- oder Zulassungsstelle, die die Akkreditierung oder
Zulassung erteilt hat, übermittelt.

Art. 29 Aussetzung und Entzug der Akkreditierung oder Zulassung.
(1) Die Aussetzung oder der Entzug der Akkreditierung oder Zulassung

erfordert die Anhörung der betroffenen Beteiligten, einschließlich des Um-
weltgutachters, damit die Akkreditierungs- oder Zulassungsstelle über die er-
forderlichen Entscheidungsgrundlagen verfügt.

(2) Die Akkreditierungs- oder Zulassungsstelle unterrichtet den Umweltgut-
achter über die Gründe für die getroffenen Maßnahmen und gegebenenfalls
über die Gespräche mit der zuständigen Durchsetzungsbehörde.

(3) Die Akkreditierung oder Zulassung wird je nach Art und Umfang des
Versäumnisses oder des Verstoßes gegen die Rechtsvorschriften ausgesetzt oder
entzogen, bis nachgewiesen ist, dass der Umweltgutachter diese Verordnung
einhält.

(4) Die Aussetzung der Akkreditierung oder Zulassung wird rückgängig
gemacht, wenn die Akkreditierungs- oder Zulassungsstelle hinreichend darüber
informiert worden ist, dass der Umweltgutachter diese Verordnung einhält.

Art. 30 Forum der Akkreditierungs- und Zulassungsstellen. (1) Ein
Forum der Akkreditierungs- und Zulassungsstellen aller Mitgliedstaaten wird
eingerichtet und tritt mindestens einmal jährlich zusammen (nachstehend „Fo-
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rum der Akkreditierungs- und Zulassungsstellen“ genannt), wobei ein Vertreter
der Kommission anwesend ist.

(2) Das Forum der Akkreditierungs- und Zulassungsstellen hat die Aufgabe,
einheitliche Verfahren sicherzustellen für
a) die Akkreditierung oder Zulassung der Umweltgutachter im Rahmen dieser

Verordnung, einschließlich Ablehnung, Aussetzung und Entzug der Akkre-
ditierung oder Zulassung, und

b) die Beaufsichtigung der Tätigkeiten der akkreditierten oder zugelassenen
Umweltgutachter.
(3) Das Forum der Akkreditierungs- und Zulassungsstellen erstellt Leitlinien

zu Fragen, die in den Zuständigkeitsbereich der Akkreditierungs- und Zulas-
sungsstellen fallen.

(4) Das Forum der Akkreditierungs- und Zulassungsstellen gibt sich eine
Geschäftsordnung.

(5) Die Leitlinien gemäß Absatz 3 und die Geschäftsordnung gemäß Absatz 4
werden der Kommission übermittelt.

(6) [1] Die vom Forum der Akkreditierungs- und Zulassungsstellen an-
genommenen Leitlinien für Harmonisierungsverfahren werden von der Kom-
mission gegebenenfalls zur Annahme nach dem in Artikel 49 Absatz 3 genann-
ten Regelungsverfahren mit Kontrolle vorgeschlagen.

[2] Diese Dokumente werden veröffentlicht.1)

Art. 31 Bewertung der Akkreditierungs- und Zulassungsstellen durch
Fachkollegen. (1) [1] Die Bewertung durch Fachkollegen in Bezug auf die
Akkreditierung und Zulassung von Umweltgutachtern im Rahmen dieser Ver-
ordnung, die vom Forum der Akkreditierungs- und Zulassungsstellen vor-
zunehmen ist, erfolgt in regelmäßigen Zeitabständen, mindestens alle vier Jahre,
und umfasst die Bewertung der in den Artikeln 28 und 29 genannten Regeln
und Verfahren.

[2] An der Bewertung durch Fachkollegen nehmen alle Akkreditierungs-
und Zulassungsstellen teil.

(2) [1] Das Forum der Akkreditierungs- und Zulassungsstellen übermittelt
der Kommission und dem nach Artikel 49 Absatz 1 eingerichteten Ausschuss
regelmäßig einen Bericht über die Bewertung durch Fachkollegen.

[2] Dieser Bericht wird nach seiner Genehmigung durch das Forum der
Akkreditierungs- und Zulassungsstellen und den in Absatz 1 genannten Aus-
schuss veröffentlicht.

Kapitel VII. Vorschriften für die Mitgliedstaaten

Art. 32 Unterstützung der Organisationen bei der Einhaltung von
Umweltvorschriften. (1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Organisatio-
nen Zugang zu Informationen und Unterstützungsmöglichkeiten im Zusam-
menhang mit den in dem betreffenden Mitgliedstaat geltenden Umweltvor-
schriften erhalten.

1) Siehe hierzu ua B (EU) 2016/1621 über einen Leitfaden für die Mitteilung von Angaben an
Akkreditierungs- und Zulassungsstellen durch Umweltgutachter v. 7.9.2016 (ABl. L 242 S. 32).
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(2) Die Unterstützung umfasst Folgendes:
a) Informationen über die geltenden Umweltvorschriften,
b) Angabe der für die jeweiligen Umweltvorschriften, die als anwendbar identi-

fiziert worden sind, zuständigen Durchsetzungsbehörden.

(3) Die Mitgliedstaaten können die Aufgaben gemäß den Absätzen 1 und 2
den zuständigen Stellen oder einer anderen Stelle, die über die erforderliche
Erfahrung und die geeigneten Mittel zur Wahrnehmung der Aufgaben verfügt,
übertragen.

(4) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die Durchsetzungsbehörden zu-
mindest Anfragen von kleinen Organisationen zu den in ihren Zuständigkeits-
bereich fallenden geltenden Umweltvorschriften beantworten und die Organi-
sationen über die Mittel zum Nachweis der Einhaltung der relevanten Vor-
schriften durch diese Organisationen informieren.

(5) [1] Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die zuständigen Durchset-
zungsbehörden eine Nichteinhaltung geltender Umweltvorschriften durch eine
registrierte Organisation der zuständigen Stelle mitteilen, die die Organisation
registriert hat.

[2] Die zuständige Durchsetzungsbehörde informiert die zuständige Stelle
sobald wie möglich, in jedem Fall jedoch binnen eines Monats, nachdem sie
von der Nichteinhaltung Kenntnis erlangt hat.

Art. 33 Werbeprogramm für EMAS. (1) Die Mitgliedstaaten führen in
Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen, den Durchsetzungsbehörden
und anderen relevanten Interessenträgern Werbung für EMAS durch und
berücksichtigen dabei die in den Artikeln 34 bis 38 genannten Tätigkeiten.

(2) Zu diesem Zweck können die Mitgliedstaaten eine Werbestrategie fest-
legen, welche regelmäßig überprüft wird.

Art. 34 Information. (1) Die Mitgliedstaaten treffen geeignete Maßnahmen,
um
a) die Öffentlichkeit über die Ziele und die wichtigsten Komponenten von

EMAS zu unterrichten;
b) Organisationen über den Inhalt dieser Verordnung zu unterrichten.

(2) [1] Die Mitgliedstaaten benutzen gegebenenfalls Fachveröffentlichungen,
Lokalzeitungen, Werbekampagnen oder andere geeignete Mittel, um die Öf-
fentlichkeit stärker für EMAS zu sensibilisieren.

[2] Die Mitgliedstaaten können insbesondere mit Unternehmens- und Ver-
braucherverbänden, Umweltorganisationen, Gewerkschaften, kommunalen
Einrichtungen und anderen relevanten Interessenträgern zusammenarbeiten.

Art. 35 Werbemaßnahmen. (1) 1Die Mitgliedstaaten führen Werbemaß-
nahmen für EMAS durch. 2Zu diesen Maßnahmen kann Folgendes gehören:
a) Förderung des Austauschs von Wissen und bewährten Praktiken im EMAS-

Bereich zwischen allen betroffenen Beteiligten;
b) Entwicklung wirksamer Instrumente für die EMAS-Werbung, die sie den

Organisationen zur Verfügung stellen;
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c) technische Unterstützung für Organisationen bei der Konzipierung und
Durchführung ihrer mit EMAS verknüpften Marketingmaßnahmen;

d) Förderung von Partnerschaften von Organisationen für die EMAS-Werbung.
(2) 1Das EMAS-Logo ohne Registrierungsnummer kann von zuständigen

Stellen, Akkreditierungs- und Zulassungsstellen, nationalen Behörden und an-
deren Interessenträgern zu mit EMAS verknüpften Vermarktungs- und Werbe-
zwecken verwendet werden. 2 In solchen Fällen bedeutet die Verwendung des
in Anhang V enthaltenen EMAS-Logos nicht, dass der Benutzer registriert ist,
wo dies nicht zutrifft.

Art. 36 Förderung der Teilnahme von kleinen Organisationen. Die
Mitgliedstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um die Teilnahme von kleinen
Organisationen zu fördern, indem sie unter anderem
a) den Zugang zu eigens auf diese Organisationen zugeschnittenen Informatio-

nen und Unterstützungsfonds erleichtern;
b) sicher stellen, dass vernünftig gestaltete Registrierungsgebühren diese Orga-

nisationen zur Teilnahme motivieren;
c) Maßnahmen der technischen Unterstützung fördern.

Art. 37 Clusterkonzept und schrittweises Vorgehen. (1) [1] Die Mit-
gliedstaaten fordern die Kommunalbehörden dazu auf, unter Beteiligung von
Industrieverbänden, Handelskammern und anderen betroffenen Beteiligten
Clustern von Organisationen dabei behilflich zu sein, die Registrierungsanfor-
derungen gemäß den Artikeln 4, 5 und 6 zu erfüllen.

[2] Jede einem Cluster angehörende Organisation wird getrennt registriert.
(2) 1Die Mitgliedstaaten fordern die Organisationen zur Anwendung eines

Umweltmanagementsystems auf. 2 Sie fördern insbesondere ein schrittweises
Vorgehen, das zu einer EMAS-Registrierung führt.

(3) Bei der Anwendung von Systemen, die gemäß den Absätzen 1 und 2
erstellt werden, sind unnötige Kosten für die Teilnehmer, insbesondere kleine
Organisationen, zu vermeiden.

Art. 38 EMAS und andere Strategien und Instrumente der Gemein-
schaft. (1) Die Mitgliedstaaten prüfen unbeschadet der Gemeinschaftsvor-
schriften, wie die EMAS-Registrierung nach dieser Verordnung
a) bei der Ausarbeitung neuer Rechtsvorschriften berücksichtigt werden kann,
b) als Instrument für die Durchführung und Durchsetzung der Rechtsvorschrif-

ten genutzt werden kann,
c) im öffentlichen Beschaffungs- und Auftragswesen berücksichtigt werden

kann.
(2) [1] Unbeschadet der Gemeinschaftsvorschriften, insbesondere in den Be-

reichen Wettbewerb, Steuern und staatliche Beihilfen, ergreifen die Mitglied-
staaten gegebenenfalls Maßnahmen, die den Organisationen die EMAS-Regis-
trierung oder die Aufrechterhaltung der EMAS-Registrierung erleichtern.

[2] Diese Maßnahmen können unter anderem auf1) Folgendes beinhalten:

1)Richtig wohl: „auch“.
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a) regulatorische Entlastung, so dass für eine registrierte Organisation gilt, dass
sie bestimmte in anderen Rechtsakten festgelegte und von den zuständigen
Behörden angegebene Umweltvorschriften erfüllt;

b) bessere Rechtsetzung, wodurch andere Rechtsinstrumente geändert werden,
so dass der Arbeitsaufwand für Organisationen, die an EMAS teilnehmen,
beseitigt, verringert oder vereinfacht wird, um so das wirksame Funktionie-
ren der Märkte zu fördern und die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.

Art. 39 Gebühren. (1) [1] Die Mitgliedstaaten können Gebühren erheben,
die Folgendem Rechnung tragen:
a) den Kosten im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Informationen

und der Unterstützung von Organisationen durch die gemäß Artikel 32 von
den Mitgliedstaaten benannten oder zu diesem Zweck geschaffenen Stellen;

b) den Kosten im Zusammenhang mit der Akkreditierung, Zulassungserteilung
und Beaufsichtigung von Umweltgutachtern;

c) den Kosten für die Registrierung, die Verlängerung und die Aussetzung der
Registrierung oder die Streichung des Registereintrags durch die zuständi-
gen Stellen sowie den zusätzlichen Kosten für die Verwaltung dieser Ver-
fahren für Organisationen von außerhalb der Gemeinschaft.
[2] Die Gebühren müssen sich innerhalb eines vertretbaren Rahmens bewe-

gen und in einem angemessenen Verhältnis zur Größe der Organisation und
zur auszuführenden Arbeit stehen.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Organisationen über alle anfallen-
den Gebühren informiert sind.

Art. 40 Nichteinhaltung von Vorschriften. (1) Im Falle der Nichteinhal-
tung dieser Verordnung treffen die Mitgliedstaaten geeignete rechtliche oder
administrative Maßnahmen.

(2) [1] Die Mitgliedstaaten erlassen wirksame Vorschriften, um jede dieser
Verordnung zuwiderlaufende Verwendung des EMAS-Logos zu ahnden.

[2] Vorschriften, die gemäß der Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken
im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Ver-
brauchern1) eingeführt wurden, können angewendet werden.

Art. 41 Information und Berichterstattung an die Kommission.
(1) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über Struktur und

Verfahren im Zusammenhang mit den zuständigen Stellen und den Akkreditie-
rungs- und Zulassungsstellen und aktualisieren gegebenenfalls diese Informatio-
nen.

(2) [1] Die Mitgliedstaaten erstatten der Kommission alle zwei Jahre einen
aktualisierten Bericht über die Maßnahmen, die in Anwendung dieser Ver-
ordnung getroffen wurden.

[2] In diesen Berichten tragen die Mitgliedstaaten dem letzten Bericht Rech-
nung, den die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat gemäß
Artikel 47 vorgelegt hat.

1) Amtl. Anm.: ABl. L 149 vom 11.6.2005, S. 22.
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Kapitel VIII. Vorschriften für die Kommission

Art. 42 Information. (1) Die Kommission unterrichtet
a) die Öffentlichkeit über die Zielsetzungen und die wichtigsten Komponenten

von EMAS;
b) die Organisationen über den Inhalt dieser Verordnung.

(2) Die Kommission führt und macht öffentlich zugänglich:
a) ein Verzeichnis von Umweltgutachtern und der registrierten Organisatio-

nen;
b) eine elektronische Datenbank über Umwelterklärungen;
c) eine Datenbank bewährter Verfahren zu EMAS, in die auch wirksame In-

strumente für die EMAS-Werbung und Beispiele für technische Unterstüt-
zung für Organisationen aufgenommen werden;

d) eine Liste der gemeinschaftlichen Finanzierungsquellen für die Umsetzung
von EMAS und anderer zugehöriger Projekte und Tätigkeiten.

Art. 43 Zusammenarbeit und Koordinierung. (1) Die Kommission för-
dert erforderlichenfalls die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten ins-
besondere im Hinblick auf die Erreichung einer gemeinschaftsweiten einheitli-
chen und kohärenten Anwendung der Vorschriften für
a) die Registrierung von Organisationen;
b) Umweltgutachter;
c) die Information und Unterstützung gemäß Artikel 32.

(2) Unbeschadet der Gemeinschaftsvorschriften über das öffentliche Beschaf-
fungswesen nehmen die Kommission und die anderen Gemeinschaftsorgane
und ‑einrichtungen bei Bau- und Dienstleistungsaufträgen für die Bedingungen
der Auftragsausführung je nach Sachlage auf EMAS oder andere gemäß Arti-
kel 45 anerkannte, gleichwertige Umweltmanagementsysteme Bezug.

Art. 44 Einbindung von EMAS in andere Umweltstrategien und ‑in-
strumente der Gemeinschaft. Die Kommission prüft, wie die EMAS-Regis-
trierung nach dieser Verordnung
1. bei der Ausarbeitung neuer Rechtsvorschriften und der Überarbeitung gel-
tender Rechtsvorschriften berücksichtigt werden kann, und zwar insbeson-
dere in Form regulatorischer Entlastung und besserer Rechtsetzung gemäß
Artikel 38 Absatz 2;

2. als Instrument bei der Anwendung und Durchsetzung von Rechtsvorschrif-
ten genutzt werden kann.

Art. 45 Beziehungen zu anderen Umweltmanagementsystemen.
(1) Die Mitgliedstaaten können bei der Kommission einen schriftlichen

Antrag auf Anerkennung bestehender Umweltmanagementsysteme oder Teile
von Umweltmanagementsystemen stellen, für die nach geeigneten und auf
nationaler oder regionaler Ebene anerkannten Zertifizierungsverfahren be-
scheinigt wurde, dass sie die entsprechenden Anforderungen dieser Verordnung
erfüllen.
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(2) Die Mitgliedstaaten präzisieren in ihrem Antrag die maßgeblichen Teile
des Umweltmanagementsystems und die entsprechenden Anforderungen dieser
Verordnung.

(3) Die Mitgliedstaaten weisen für alle maßgeblichen Teile des betreffenden
Umweltmanagementsystems nach, dass sie den Anforderungen dieser Verord-
nung entsprechen.

(4) Nach Prüfung des Antrags gemäß Absatz 1 erkennt die Kommission nach
dem in Artikel 49 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren die maßgeblichen
Teile des Umweltmanagementsystems und die von den Zertifizierungsstellen zu
erfüllenden Anforderungen zur Akkreditierung und Erteilung von Zulassungen
an, wenn sie der Ansicht ist, dass der Mitgliedstaat
a) in seinem Antrag die maßgeblichen Teile des Umweltmanagementsystems

und die entsprechenden Anforderungen dieser Verordnung hinreichend klar
angegeben hat;

b) für alle maßgeblichen Teile des betreffenden Umweltmanagementsystems
hinreichend nachgewiesen hat, dass sie den Anforderungen dieser Verord-
nung entsprechen.

(5) Die Kommission veröffentlicht die Angaben zu den anerkannten Um-
weltmanagementsystemen mit Verweis auf die Abschnitte von EMAS gemäß
Anhang I, auf die diese Angaben Anwendung finden, und zu den anerkannten
Anforderungen zur Akkreditierung und Erteilung von Zulassungen, im Amts-
blatt der Europäischen Union.

Art. 46 Ausarbeitung von Referenzdokumenten und Anleitungen.
(1) [1] Die Kommission erarbeitet in Absprache mit den Mitgliedstaaten und

anderen Interessensträgern branchenspezifische Referenzdokumente1), die Fol-
gendes umfassen:
a) bewährte Praktiken im Umweltmanagement;
b) branchenspezifische einschlägige Indikatoren für die Umweltleistung;
c) erforderlichenfalls Leistungsrichtwerte und Systeme zur Bewertung der Um-

weltleistungsniveaus.

[2] Die Kommission kann auch Referenzdokumente zur branchenübergrei-
fenden Verwendung ausarbeiten.

(2) Die Kommission berücksichtigt bestehende Referenzdokumente und
Umweltleistungsindikatoren, die gemäß anderen umweltpolitischen Maßnah-
men und Instrumenten der Gemeinschaft oder internationalen Normen aus-
gearbeitet wurden.

(3) [1] Bis Jahresende 2010 erstellt die Kommission einen Arbeitsplan, der
eine als Anhaltspunkt dienende Liste der Branchen enthält, die in den kom-
menden drei Jahren bei der Ausarbeitung der branchenspezifischen Referenz-
dokumente Vorrang haben.

[2] Dieser Arbeitsplan wird öffentlich zugänglich gemacht und regelmäßig
aktualisiert.

1) Siehe hierzu ua B (EU) 2018/813 zum branchenspezifischen Referenzdokument für den Agrar-
sektor gem. EMAS-III-VO v. 14.5.2018 (ABl. L 145 S. 1, ber. ABl. 2019 L 92 S. 9).
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